
Modellierungsbeispiel Basis-DLM

FKT 4300 Erholungsfläche (LN)

BEZ .... 

NAM .... 

ZUS ....

Blatt 1    Stand 23.01.2024  

41008 AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche (G)                                       Funktion (FKT) 4300 Erholungsfläche (LN)

'Erholungsfläche' ist eine Fläche mit Bauwerken und Einrichtungen, die zur Erholung bestimmt ist.

Erfassungskriterium:  Fläche >= 1 ha

NAM ist nur Grunddatenbestand in Verbindung mit FKT 4100, 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4400 und 4420

AAA-AS 7.1.2

Blick auf die 

Erholungsfläche
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Unter Erholungsfläche werden auch nicht öffentlich zugäng-

liche Flächen wie ‘Wochenendplatz‘ FKT 4450 und ‘Garten‘ 
FKT 4460 erhoben, wenn sie nicht zum landesspezifischen 

Erfassungsinhalt gehören.   Erläuterungsteil Kapitel 8.2.3

Da es sich um eine Werteart mit Landnutzung true handelt, 

wird bei eindeutiger Erkennbarkeit eine Erfassung auch bei 

Unterschreitung des Erfassungskriteriums empfohlen.
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Modellierungsbeispiel Basis-DLM Blatt 2    Stand 23.01.2024  

41008 AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche (G)                                       Funktion (FKT) 4300 Erholungsfläche (LN)

'Erholungsfläche' ist eine Fläche mit Bauwerken und Einrichtungen, die zur Erholung bestimmt ist.

Erfassungskriterium:  Fläche >= 1 ha

NAM ist nur Grunddatenbestand in Verbindung mit FKT 4100, 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4400 und 4420

FKT 4300 Erholungsfläche (LN)

BEZ .... 

NAM .... 

ZUS ....

Blick auf die Erholungsfläche© Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 2020

© Mölich 2020

AAA-AS 7.1.2

Da es sich um eine Werteart mit Landnutzung true

handelt, wird bei eindeutiger Erkennbarkeit eine 

Erfassung auch bei Unterschreitung des Erfassungs-

kriteriums empfohlen.

Unter Erholungsfläche werden auch nicht öffentlich 

zugängliche Flächen wie ‘Wochenendplatz‘ FKT 4450 
und ‘Garten‘ FKT 4460 erhoben, wenn sie nicht zum 
landesspezifischen Erfassungsinhalt gehören.   

Erläuterungsteil Kapitel 8.2.3


